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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Klassische Archäologie des Fachbereichs 

Geschichts- und Kulturwissenschaften 
der Freien Universität Berlin 

 Präambel 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. Okto-
ber 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin am 10. Juli
2013 folgende Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang Klassische Archäologie des Fachbereichs Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin erlassen: *
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt in Ergänzung zur Rahmenstudien-
und -prüfungsordnung der Freien Universität Berlin
(RSPO) Anforderungen und Verfahren der Leistungser-
bringung im Masterstudiengang Klassische Archäologie
des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten der Freien Universität Berlin (Masterstudiengang).

§ 2
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungsleistungen
und die übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der
vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin für
den Masterstudiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 3
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

§ 4 
Umfang der Leistungen 

(1) Es sind insgesamt Prüfungs- und Studienleistun-
gen (Leistungen) im Umfang von 120 Leistungspunkten
(LP) nachzuweisen, davon

1. 85 LP im Rahmen des Schwerpunktstudiums gemäß
§ 4 Abs. 2 der Studienordnung. Die Noten im Schwer-
punktstudium fließen mit dem Gewichtungsfaktor 1,0
in die Gesamtnote ein; das Modul „Didaktisches Mo-
dul – Klassische Archäologie und Öffentlichkeit“ im
Umfang von 15 LP wird nicht differenziert bewertet
und geht nicht in die Gesamtnote ein. 

2. 10 LP im Komplementären Bereich gemäß § 4 Abs. 3
der Studienordnung. Die Noten im Komplementären
Bereich fließen mit dem Gewichtungsfaktor 0,5 in die
Gesamtnote ein.

3. 25 LP für die Masterarbeit gemäß § 5 dieser Ordnung.
Die Note fließt mit dem Gewichtungsfaktor 1,5 in die
Gesamtnote ein.

(2) Die in den Modulen zu erbringenden studien-
begleitenden Prüfungsleistungen, die Zugangsvoraus-
setzungen für die einzelnen Module, Angaben über die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an den Lehr- und
Lernformen sowie die den Modulen jeweils zugeordne-
ten Leistungspunkte sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Für die im Komplementären Bereich wählbaren Module
wird auf die jeweilige Prüfungsordnung verwiesen.

§ 5
Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studentin
oder der Student in der Lage ist, eine Fragestellung auf
dem Gebiet der Klassischen Archäologie auf fortge-
schrittenem wissenschaftlichen Niveau selbstständig zu
bearbeiten und die Ergebnisse angemessen darzustel-
len, wissenschaftlich einzuordnen und zu dokumentie-
ren.

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag
zur Masterarbeit zugelassen, wenn sie 

1. für den Masterstudiengang zuletzt an der Freien Uni-
versität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2. vier Module im Umfang von insgesamt mindestens
60 Leistungspunkten erfolgreich absolviert haben, da-
runter mindestens ein Methodisches Modul (A, B oder
C) und ein Hermeneutisches Modul (A, B oder C).

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß Abs. 2 beizufügen. Über den Antrag entscheidet
der zuständige Prüfungsausschuss. Mit dem Antrag soll
die Bescheinigung einer prüfungsberechtigten Lehrkraft
über die Bereitschaft zur Übernahme der Betreuung der
Masterarbeit vorgelegt werden; anderenfalls setzt der
Prüfungsausschuss eine Betreuerin oder einen Betreuer
ein. 

* Das Präsidium der Freien Universität Berlin hat diese Ordnung am
26. August 2013 bestätigt.
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(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der
Masterarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen
so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der
Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Ausgabe
und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt
19 Wochen.

(6) Die Masterarbeit soll bis zu 50 Seiten mit bis etwa
15 000 Wörtern inklusive Katalog umfassen.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum der
Ausgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss.
Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten drei
Wochen  zurückgegeben  werden  und  gilt  dann  als
nicht ausgegeben. Ausnahmsweise kann der Prüfungs-
ausschuss auf begründeten Antrag im Einvernehmen
mit der Betreuerin oder dem Betreuer die Bearbeitungs-
zeit der Masterarbeit um bis zu vier Wochen verlängern.
Bei der Abgabe hat die Studentin oder der Student
schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit
selbstständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Außerdem
werden die Studentinnen und Studenten angehalten, fol-
gende Erklärung schriftlich und unterzeichnet abzuge-
ben: 
„Als Klassischer Archäologe/Klassische Archäologin ist
es für mich selbstverständlich, mein während des Stu-
diums erworbenes Wissen künftig nur im Einklang mit
den Prinzipien der UNESCO-Konvention zum Kultur-
güterschutz von 1970 und dem ICOM-Code of Ethics
von 2001 zu nutzen. Hierzu zählt insbesondere, dass ich
mich für den Erhalt, die wissenschaftliche Erschließung
und Veröffentlichung von archäologischem Kulturgut ein-
setze. Unsachgemäße und illegale Praktiken der Gewin-
nung archäologischer Objekte und des Handels mit
solchen Gegenständen werde ich weder direkt noch
indirekt fördern.“ 
Die Masterarbeit wird auch von Studentinnen und Stu-
denten, die eine solche Erklärung nicht schriftlich unter-
zeichnet abgeben, angenommen. Die fehlende Erklä-
rung hat keinen Einfluss auf die Bewertung der Master-
arbeit.

(8) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfungsberechtig-
ten zu bewerten, die vom Prüfungsausschuss bestellt
werden und von denen eine oder einer die Betreuerin
oder der Betreuer der Masterarbeit sein soll.

(9) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sie mindes-
tens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden
ist. Im Falle des Nichtbestehens darf die Masterarbeit
einmal wiederholt werden.

§ 6
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die gemäß §§ 4, 5 dieser Ordnung in Verbindung mit § 4
der Studienordnung geforderten Leistungen erbracht
worden sind. 

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit
die Studentin oder der Student an einer anderen Hoch-
schule im gleichen Studiengang, im gleichen Fach oder
in einem Modul, welches mit einem der im Masterstu-
diengang zu absolvierenden und bei der Ermittlung der
Gesamtnote zu berücksichtigenden Module identisch
oder vergleichbar ist, Leistungen endgültig nicht erbracht
oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren be-
findet.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zum Studienabschluss
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung beizufügen,
dass für die Person der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den
Antrag entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss.

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung erhalten die
Studentinnen und Studenten ein Zeugnis und eine Ur-
kunde (Anlagen 2 und 3) sowie ein Diploma Supplement
(englische und deutsche Version). Darüber hinaus wird
eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen
Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt.
Auf Antrag werden darüber hinaus englische Versionen
von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 7
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Uni-
versität Berlin) in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den
Masterstudiengang  vom  2. April  2008  (FU-Mitteilun-
gen 24/2008, S. 457) außer Kraft. 

(3) Diese Ordnung gilt für Studentinnen und Studen-
ten, die nach Inkrafttreten dieser Ordnung im Master-
studiengang an der Freien Universität Berlin immatriku-
liert werden. Studentinnen und Studenten, die bereits vor
Inkrafttreten dieser Ordnung im Masterstudiengang an
der Freien Universität Berlin immatrikuliert wurden, er-
bringen die Leistungen nach der Prüfungsordnung
gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Erbringung der Leis-
tungen auf der Grundlage dieser Ordnung bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss beantragen. Anlässlich
der auf den Antrag hin erfolgenden Umschreibung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss, soweit erforderlich,
über den Umfang der Berücksichtigung von zum Zeit-
punkt der Antragstellung bereits begonnenen oder abge-
schlossenen Modulen bei der Ermittlung der Gesamt-
note oder deren Anrechnung auf nach Maßgabe der vor-
liegenden Ordnung zu erbringende Leistungen nach den
Erfordernissen von Vertrauensschutz und Gleichbe-
handlungsgebot. Die auf den Antrag erfolgende Um-
schreibung ist nicht revidierbar. 

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Prüfungsordnung gemäß Abs. 2 wird bis
zum Ende des Sommersemesters 2015 gewährleistet.
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Anlage 1: Leistungen, Zugangsvoraussetzungen, 
Teilnahmepflichten und Leistungspunkte

Erläuterungen:
Im Folgenden werden für die Module des Masterstudien-
gangs Angaben gemacht über 
● die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
● die Prüfungsformen und Zulassungsvoraussetzungen

für die Prüfung, 
● die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme und 
● die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte. 
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernfor-
men und der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungs-
leistungen eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb
der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungs-
punkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn min-
destens 85 % der in den Lehr- und Lernformen eines
Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit besucht wur-
den. Die Festlegung einer Präsenzpflicht durch die
jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, für die
im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen wird,
ausgeschlossen. 
Maßgeblich für die einem Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte ist der in Stunden bemessene studentische

Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung
des Moduls veranschlagt wird. Dabei sind sowohl Prä-
senzzeiten als auch Phasen des Selbststudiums (Vor-
und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung etc.) berück-
sichtigt. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden. 

Zu jedem Modul muss die zugehörige Modulprüfung ab-
gelegt werden. Module werden mit nur einer Prüfungs-
leistung (Modulprüfung) abgeschlossen. Die Modulprü-
fung ist auf die Qualifikationsziele des Moduls bezogen
und überprüft das Erreichen der Ziele des Moduls exem-
plarisch. Der Prüfungsumfang wird auf das dafür not-
wendige Maß beschränkt. In Modulen, in denen alterna-
tive Prüfungsformen vorgesehen sind, ist die Prüfungs-
form des jeweiligen Semesters von der verantwortlichen
Lehrkraft spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin
festzulegen.

Leistungspunkte werden nach der erfolgreichen Absol-
vierung des ganzen Moduls – also nach regelmäßiger
und aktiver Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und
erfolgreicher Ablegung der Modulprüfung des Moduls
verbucht. 

Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lernformen
des Moduls, der studentische Arbeitsaufwand, der für
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt
wird, Formen der aktiven Teilnahme, die Regeldauer des
Moduls sowie die Häufigkeit, mit der das Modul angebo-
ten wird, sind der Anlage 1 der Studienordnung für den
Masterstudiengang zu entnehmen.
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Modul: Methodisches Modul A – Raum und Landschaft
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Wahlvorlesung

Hausarbeit (ca. 6 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 15

Modul: Methodisches Modul B – Bildwissenschaft 
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Wahlvorlesung

Hausarbeit (ca. 6 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 15

Modul: Methodisches Modul C – Fundkontexte und Bildräume
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Wahlvorlesung

Hausarbeit (ca. 6 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 15

Modul: Hermeneutisches Modul A – Griechische Kunst und Kultur
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Ringvorlesung

Schriftliche Arbeit (ca. 3 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 10

Modul: Hermeneutisches Modul B – Römische Kunst und Kultur
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Ringvorlesung

Schriftliche Arbeit (ca. 3 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 10

Modul: Hermeneutisches Modul C – Kulturkontakte und Rezeptionsphänomene
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Ringvorlesung

Schriftliche Arbeit (ca. 3 000 Wörter)
Ja

Seminar Ja
Leistungspunkte: 10
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Modul: Didaktisches Modul – Klassische Archäologie und Öffentlichkeit
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Praxisseminar Projektarbeit (ca. 4 500 Wörter); die Modulprüfung 

wird nicht differenziert bewertet.
Ja

Projektseminar Ja
Leistungspunkte: 15

Modul: Interdisziplinäre Perspektiven der Klassischen Archäologie
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Seminar

Hausarbeit (ca. 6 000 Wörter)
Ja

Projektseminar Ja
Leistungspunkte: 15

Modul: Neue Forschungen zur Klassischen Archäologie
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiches Absolvieren von einem Methodischen Modul (A, B oder C) und zwei
Hermeneutischen Modulen (A, B und/oder C) 
Lehr- und Lernformen Modulprüfung Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
Kolloquium Mündliche Prüfung (ca. 45 Minuten) Teilnahme wird dringend empfohlen
Leistungspunkte: 5
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Anlage 2: Zeugnis (Muster) 

  

F r e i e U n i v e r s i t ä t B e r l i n
F a c h b e r e i c h G e s c h i c h t s - u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis 

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Klassische Archäologie

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 10. Juli 2013 (FU-Mitteilungen 41/2013) mit der
Gesamtnote

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr] (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang der benoteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Studienphase (Schwerpunktstudium)
Studienphase (Komplementärer Bereich)

85 (70) 1,0-fach
10 (10) 0,5-fach

Masterarbeit 25 (25) 1,5-fach
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Anlage 3: Urkunde (Muster) 

  

F r e i e U n i v e r s i t ä t B e r l i n
F a c h b e r e i c h G e s c h i c h t s - u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e 

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Klassische Archäologie

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 10. Juli 2013 (FU-Mitteilungen 41/2013)

wird der Hochschulgrad

Master of Arts (M. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr] (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses


